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Bauherr:  

Daiichi Sankyo Real Estate GmbH 

Luitpoldstraße 1 

85276 Pfaffenhofen an der Ilm 

Deutschland 

Generalplaner: 
Chemgineering International GmbH 

Euro Plaza, Technologiestr. 5, 1120 Wien 

Tel. +43 (0) 1 255 741 311 

Entwurfsverfasser: Koppenhöfer + Partner GmbH

     Sigmaringer Str. 121, 70567 Stuttgart 

     Tel. +49 (0) 711 7190-0 

Projekt: Neubau F5 

Dokument: 10.1. Antrag Ausnahme vom Bebauungsplan 

gem. § 31 Abs. 1 BauGB 

Stellplatzsatzung (Fahrradabstellplätze) 

17.03.2025 
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10.1. Antrag auf Ausnahme vom Bebauungsplan  
Neubau F5 

Beschreibung: 

Im Bebauungsplan ist bei den „Festsetzungen durch Text“ unter „8. Stellplatzsatzung / 
Einfahrtbereiche“ festgelegt: 

„Es gilt die jeweils gültige Stellplatzsatzung der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm zum Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung.“ 

In dieser Stellplatz- und Fahrradabstellplatzsatzung der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist unter 
„§ 9 Ermittlung der Anzahl der notwendigen Fahrradabstellplätze“ festgelegt: 

„(1) Die Anzahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze ergibt sich aus den Richtzahlen zu 
dieser Satzung (Anlage 1).“ 

Auszug Anlage 1 
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Alternative Berechnung: 

Darum stellen wir im Folgenden der Ermittlung der Anzahl der notwendigen 
Fahrradabstellplätze auf Grundlage einer flächenbasierten Richtzahl eine mitarbeiterbasierte 
Berechnung gegenüber: 

Büroflächen  1 Stellplatz je 40 m² (bei  m² NF) 
Produktions- und Logistikbereiche  1 Stellplatz je 4 Mitarbeiter 

Die Fahrradabstellplätze für die Büroräume werden gemäß der Satzung mit 1 AP je 40 m² 
Büro-Nutzfläche errechnet und ergeben 10 AP. 

Für die Produktions- und Logistikbereiche ergibt sich beim Berechnungs-Ansatz 
„1 Stellplatz je 4 Mitarbeiter“ ein Bedarf von 33 AP. 

Für die zusätzlichen Mitarbeiter des gesamten Neubau F5-Projektes sind das nach 
alternativer Berechnungsmethode 43 Fahrradabstellplätze. 

Antrag: 

Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. der Stellplatz- und 
Fahrradabstellplatzsatzung der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm in Form einer Anpassung der 
Anzahl der notwendigen Fahrradstellplätze. Detaillierte Berechnung der vorgehaltenen 
Fahrradabstellplätze siehe separates Dokument. 

Entwurfsverfasser: 

17.03.2025                                                                    

Datum, Unterschrift                                                                     

Bauherr: 

17.03.2025                                                                                                                                        

Datum, Unterschrift                                                                     




